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Professionelle Zahnreinigung

Diese Kassen zahlen!
Die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) hat auch 2018 wieder die 
Ergebnisse ihrer Umfrage zu den Leistungen gesetzlicher Krankenkassen bei der 
Professionellen Zahnreinigung (PZR) veröffentlicht. An der diesjährigen Erhebung 
beteiligten sich 49 der 110 angefragten Kostenträger. Die meisten gewähren 
Zuschüsse pro Jahr oder pro Termin, etwa im Rahmen von Bonusprogrammen 
oder speziellen Tarifen. Ein Teil der Angebote basiert auf Selektivverträgen. 

Fo
to

: a
d

ob
e.

st
oc

k 
- 

fr
eu

nd
-f

ot
o

42 Übersicht PZR 2018



zm 108, Nr. 19, 1.10.2018, (2200)

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss zur 
PZR oder übernimmt diese 
sogar die Kosten in voller 
Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme von 
der Einschreibung des Ver-
sicherten in einen Selektiv-
vertrag oder in einen Wahl-
tarif abhängig gemacht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß GOZ 
ein, etwa durch Festlegung 
des Steigerungssatzes oder 
durch Festpreise? 

Werden mögliche Zuschüs-
se ausschließlich im Rah-
men eines Bonuspro-
gramms geleistet?

actimonda BBK

Ja

Einmal jährlich gibt es ei-
nen Zuschuss von bis zu 
40 EUR.

Nein

Nein  

Nein

Nein

atlas BKK Ahlmann 

Ja

Einmal jährlich 50 EUR.

Nein

Nein

Nein

Nein

Barmer

Ja

Einmal jährlich ein Zuschuss 
von maximal 50 EUR für die 
PZR, begrenzt auf die tatsäch-
lich entstehenden Kosten. Die 
Vertragszahnärztin/der Ver-
tragszahnarzt ist frei wählbar. 
Voraussetzung für den Zu-
schuss ist die erfolgreiche Teil-
nahme an unserem Bonuspro-
gramm 
Für Schwangere Kostenüber-
nahme der PZR bis maximal 
200 EUR. Der Betrag wird auf 
das Budget im Rahmen des Fa-
milien-Plus-Paketes angerech-
net, welches wahlweise für die 
PZR oder andere zusätzliche 
Leistungen eingesetzt werden 
kann.

Nein

Nein

Nein

Ja

Bertelsmann BKK

Ja

Zuschuss zur PZR in Höhe 
von 20 EUR jährlich.

Nein

Nein

Nein

Nein

44 Übersicht PZR 2018



zm 108, Nr. 19, 1.10.2018, (2201)

Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse ge-
nerell einen Zuschuss zur PZR 
oder übernimmt diese sogar 
die Kosten in voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in wel-
cher Frequenz werden Zu-
schüsse geleistet oder Kosten 
für die PZR übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der Ein-
schreibung des Versicherten in 
einen Selektivvertrag oder in 
einen Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme auf vertrag-
lichen Regelungen mit Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorie-
rungsgestaltung des Zahnarz-
tes gemäß GOZ ein, etwa 
durch Festlegung des Steige-
rungssatzes oder durch Fest-
preise? 

Werden mögliche Zuschüsse 
ausschließlich im Rahmen eines 
Bonusprogramms geleistet?

BIG direkt gesund

Ja

a) Einmal im Jahr Kosten-
übernahme für eine PZR
mit einem Betrag von 50
EUR.

b) Wird ein Vertragszahn-
arzt der BIG aufgesucht,
rechnet dieser die PZR
komplett mit der BIG ab.

a) Der Zuschuss in Höhe
von max. 50 EUR ist unab-
hängig von Verträgen oder
Wahltarifen.

b) Die Inanspruchnahme
von Vertragszahnärzten
wird von einem Wahltarif
(BIGselect Dental) abhän-
gig gemacht.

Nein  

Nein

Nein

BKK Achenbach  
Buschhütten

Ja

35 EUR je Kalenderjahr 
(einmal je Kalenderjahr)

Nein

Nein

Nein

Nein
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

BKK Diakonie

Ja

Bezuschussung der PZR 
zweimal jährlich. Insge-
samt wird ein Betrag von 
80 EUR erstattet. Pro Be-
handlung maximal 50 
EUR.

Nein

Nein  

Nein

Nein

BKK DürkoppAdler

Ja

Kalenderjährlich werden 
Kosten in Höhe von bis  
zu 50 EUR im Rahmen des 
Budgets für zahnärztliche 
Zusatzleistungen übernom-
men.

Nein

Nein

Nein

Nein

BKK exklusiv

Ja

50 EUR je Kalenderjahr (sollte 
die 1. PZR weniger kosten, er-
stattet die BKK exclusiv bei der 
2. PZR im Kalenderjahr die Dif-
ferenz zu 50 EUR)

Nein

Nein

Nein

Nein

BKK Freudenberg

Ja

a) Eine volle Kostenüber-
nahme der PZR
erfolgt 2 x jährlich (halb-
jährlich) im Rahmen des
Vertrages mit dem Zahn-
ärztenetzwerk DENT-
NET.
b) Eine Kostenübernah-
me der PZR erfolgt auch
bei Schwangeren im
Rahmen des Vertrages
zur Zahnprophylaxe mit
dem Zahnärztenetzwerk
DENT-NET.
c) Zudem erhalten
Versicherte ab 18 Jahren
einen Zuschuss von
maximal 40 EUR im Ka-
lenderjahr für die PZR.
Die Behandlung kann bei
allen Zahnärzten mit
Kassen-zulassung frei ge-
wählt werden.

a) Ja, Direktvertrag mit
dem Zahnärztenetzwerk
DENT-NET
b) Ja, Direktvertrag mit
dem Zahnärztenetzwerk
DENT-NET
c) Nein

Nein

a) Vertragszahnärzte des
Kooperationspartners
DENT-NET rechnen die
PZR zu einem Festpreis
ab.
b) Vertragszahnärzte des
Kooperationspartners
DENT-NET rechnen die
Prophylaxe mit PZR zu
einem Festpreis ab.
c) Nein

Nein
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse ge-
nerell einen Zuschuss zur PZR 
oder übernimmt diese sogar 
die Kosten in voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in wel-
cher Frequenz werden Zu-
schüsse geleistet oder Kosten 
für die PZR übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der Ein-
schreibung des Versicherten in 
einen Selektivvertrag oder in 
einen Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme auf vertrag-
lichen Regelungen mit Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorie-
rungsgestaltung des Zahnarz-
tes gemäß GOZ ein, etwa 
durch Festlegung des Steige-
rungssatzes oder durch Fest-
preise? 

Werden mögliche Zuschüsse 
ausschließlich im Rahmen eines 
Bonusprogramms geleistet?

BKK Gildemeister  
Seidensticker

Ja

a) Versicherte ab 18 Jahren
erhalten jährlich einen Zu-
schuss für eine PZR in Höhe
von 60 % des 2,3-fachen
Satzes der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (max.
65 EUR je Kalenderjahr)
über einen besonderen
zahnärztlichen Versor-
gungsvertrag (Zahnärztli-
che Genossenschaft West-
falen-Lippe). Bis zu einem
Erstattungsbetrag von 50
EUR werden die Kosten so-
gar zu 100 Prozent erstat-
tet.
b) Im Rahmen des Gesund-
heitskontos ist ein jährlicher
Zuschuss von bis zu 220
Euro möglich.

a) Ja

b) Nein

Nein  

Nein, Zahnärzte sollen ihre 
Preise frei gestalten. Der 
Zuschuss beträgt 60 % des 
2,3-fachen Satz der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte 
(max. 65 EUR pro Jahr). 
Nimmt der Zahnarzt mehr 
oder weniger, erhöht oder 
verringert sich der Eigenan-
teil des Versicherten ent-
sprechend.

Nein

BKK HMR

Ja

a) Bei Zahnärzten, die am
Wahltarif ‚Zahnbehand-
lung Exclusiv“ teilneh-
men werden einmal im
Jahr 60 % der Kosten,
maximal 65 EUR erstat-
tet.

b) Bei nicht teilnehmen-
den Zahnärzten werden
pro Jahr bis zu 50 EUR
der eingereichten Privat-
rechnung(en) erstattet.

a) Einschreibung in den
Wahltarif ist erforderlich,
jedoch ohne Kosten für
den Versicherten mög-
lich.

b) Die Erstattung der Sat-
zungsleistung (maximal
50 EUR) ist auch ohne
Einschreibung möglich.

Nein

a) Ja. Es wird der 2,3 fa-
che Satz als Regelsatz
und die Anzahl der be-
handelten Zähne bei der
Ermittlung des Zuschus-
ses zugrunde gelegt.

b) Nein

Nein
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

BKK Herkules

Ja

Versicherte, die das 18. 
Lebensjahr vollendet ha-
ben, erhalten anteilig ei-
ne Erstattung für eine 
PZR im Kalenderjahr, um 
Zahnerkrankungen zu 
verhüten.
Erstattet werden 80% 
des Rechnungsbetrages, 
höchstens jedoch 20 
EUR einmalig pro Kalen-
derjahr und Versicher-
ten.

Nein

Nein  

Nein

Nein

BKK Mahle

Ja

a) Eine volle Kostenüber-
nahme der PZR erfolgt 2 x
jährlich (halbjährlich) im
Rahmen des Vertrages mit
dem Zahnärzte-netzwerk
DENT-NET.

b) Eine Kostenübernahme
der PZR erfolgt auch bei
Schwangeren im Rahmen
des Vertrages zur Zahnpro-
phylaxe mit dem Zahnärz-
tenetzwerk DENT-NET.

c) Zudem erhalten Versi-
cherte ab 18 Jahren einen
Zuschuss von maximal
62,50 EUR im Kalenderjahr
für die PZR. Die Behand-
lung kann bei allen Zahn-
ärzten mit Kassen-zulas-
sung frei gewählt werden.

Nein

Nein

Nein

Nein

BKK Melitta Plus

Ja

a) Der Zuschuss beträgt bis
zu 60 EUR einmal pro Kalen-
derjahr und Versicherten
oder

b) Im Rahmen des Wahltarifs
„Zahnbehandlung exclusiv“
bei teilnehmenden Zahnärz-
ten beträgt der Zuschuss bis
zu 65 EUR einmal pro Kalen-
derjahr und Versicherten
und zzgl. zu a) oder b)

c) Im Rahmen des BKK Melit-
ta Plus-BonusPgramms bei
Teilnahme durch den Versi-
cherten beträgt der Zuschuss
maximal bis zu 195 EUR für
beliebig viele professionelle
Zahnreinigungen pro Kalen-
derjahr und Versicherten. Ab-
hängig von der erreichten
Punktzahl beim Bonuspro-
gramm.

a) Nein

b) Ja

c) Nein

Nein

a) Nein

b) Der Zuschuss richtet sich
nach dem 2,3-fachen Satz der
GOZ und ist gestaffelt nach
der Anzahl der behandelten
Zähne.

c) Nein

a) Nein
b) Ja
c) Nein

BKK Mobil Oil

Ja

a) Eine Kostenübernah-
me der PZR erfolgt bei
Schwangeren und
Müttern mit einem
Kind <1 Lebensjahr im
Rahmen eines Selektiv-
vertrags (bis zu 80 EUR
für eine Individualpro-
phylaxe inkl. PZR beim
Zahnarzt).

b) Bonusprogramm fit-
forcash: Zuschuss zu
verschiedenen privaten
Gesundheitskosten
(darunter u. a. PZR) bis
zu 250 EUR jährlich
über das Aktiv-Konto.

a) Ja

b) Nein

Nein

a) Ja

b) Nein

Nein
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse ge-
nerell einen Zuschuss zur PZR 
oder übernimmt diese sogar 
die Kosten in voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in wel-
cher Frequenz werden Zu-
schüsse geleistet oder Kosten 
für die PZR übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der Ein-
schreibung des Versicherten in 
einen Selektivvertrag oder in 
einen Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme auf vertrag-
lichen Regelungen mit Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorie-
rungsgestaltung des Zahnarz-
tes gemäß GOZ ein, etwa 
durch Festlegung des Steige-
rungssatzes oder durch Fest-
preise? 

Werden mögliche Zuschüsse 
ausschließlich im Rahmen eines 
Bonusprogramms geleistet?

BKK MTU

Ja

Im Rahmen eines Gesund-
heitskontos bis maximal 80 
EUR jährlich.

Nein

Nein  

Nein

Nein

BKK ProVita

Ja

Im Rahmen des Bonus-
programms können Versi-
cherte bis zu 250 EUR 
(zweckgebundenen Bo-
nus) jährlich erhalten.

Nein

Nein

 Nein

Ja
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

BKK Scheufelen

Ja

Erstattet werden 100 % 
einer PZR bei einem 
Rechnungsbetrag bis 
einschließlich 50 EUR, 
50 % des darüber hi-
nausgehenden Teils des 
Rechnungsbetrags, ins-
gesamt höchstens 75 
EUR einmal jährlich. Der 
Versicherte muss das 18. 
Lebensjahr vollendet ha-
ben, die PZR wird von 
einem Vertragszahnarzt 
durchgeführt.

Nein

Nein  

Nein

Nein

BKK Schwarzwald-
Baar-Heuberg

Ja

Zuschuss von 85 % der 
entstandenen Kosten bis 
maximal 50 EUR einmal im 
Kalenderjahr.

Nein

Nein

Nein

Nein

BKK Stadt Augsburg

Ja

Nur im Rahmen eines Bonus-
programms

-

-

-

Ja

BKK Technoform

Ja

Erstattet wird für die 
erste PZR ab dem 18. 
Lebensjahr (beim 
Zahnarzt des Vertrau-
ens) 40 EUR im Kalen-
derjahr. Die zweite PZR 
bekommen Versicherte 
ab dem 18. Lebensjahr 
bei Zahnärzten des Ko-
operationspartners 
DENT-NET einmal im 
Kalenderjahr kostenlos 
über die Versicherten-
karte.

Der Zuschuss bis 40 
EUR hängt nicht von 
Wahltarifen oder Selek-
tiverträgen ab.
Die volle Kostenüber-
nahmeerklärung gibt 
es aber nur bei Ein-
schreibung in den Ver-
trag. 

Nein

Bei der Übernahme der 
zweiten PZR über Ver-
sichertenkarte greift 
der Festpreis bei DENT-
NET.

Die zahnärztliche Vor-
sorgeunter-suchung 
wird in den beiden Bo-
nus-programmen Top-
fit und Youngfit als 
Maßnahme anerkannt.
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse ge-
nerell einen Zuschuss zur PZR 
oder übernimmt diese sogar 
die Kosten in voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in wel-
cher Frequenz werden Zu-
schüsse geleistet oder Kosten 
für die PZR übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der Ein-
schreibung des Versicherten in 
einen Selektivvertrag oder in 
einen Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme auf vertrag-
lichen Regelungen mit Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorie-
rungsgestaltung des Zahnarz-
tes gemäß GOZ ein, etwa 
durch Festlegung des Steige-
rungssatzes oder durch Fest-
preise? 

Werden mögliche Zuschüsse 
ausschließlich im Rahmen eines 
Bonusprogramms geleistet?

BKK VDN

Ja

a) Die Kosten werden in
voller Höhe übernommen,
sofern die PZR bei einem
Vertragspartner (DENT-
NET, Selektivvertrag) in An-
spruch genommen wird.

b) Bei Nichtvertragspart-
nern wird die PZR im Rah-
men des Bonusprogram-
mes in Höhe von 30 EUR
berücksichtigt (es müssen
aber mindestens drei be-
rücksichtigungsfähige Maß-
nahmen im Bonus-pro-
gramm nachgewiesen wer-
den).

a) Ja

b) Nein

Nein  

a) Ja

b) Nein

a) Nein

b) Ja

BKK Verkehrsbau 
Union (VBU)

Ja

a) Gemäß Satzung 2x30
EUR im Kalenderjahr, es
kann jeder Zahnarzt mit
Kassenzulassung genutzt
werden;

b) Alternativ erfolgt ein-
mal im Jahr die volle Kos-
tenübernahme einer PZR
bei einem Vertragszahn-
arzt (dent-net/Indento)

a) Nein

b) Ja

Nein

 a) Nein

b) Ja

Nein

3m.de/oralcare
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

BKK Werra-Meissner

Ja

Pro Kalenderjahr Zu-
schuss in Höhe von ma-
ximal 25 EUR im Rah-
men des Bonusmodells 
VorsorgePlus.

-

-  

-

Ja

BKK Wirtschaft 
& Finanzen

Ja

Bezuschusst werden 50 
EUR für eine PZR im Kalen-
derjahr. Versicherte müssen 
hierfür die Originalrech-
nung einreichen. Der 
Zahnarzt kann von den
Versicherten frei ausge-
wählt werden.

Nein

Nein

Alternativ zum Zuschuss in 
Höhe von 50 EUR bei allen 
Vertragszahnärzten gilt ein 
Festpreis im Netzwerk „Ih-
ren-Zähnen-zuliebe

Nein

BKK ZF & Partner

Ja

10 EUR pro Jahr

Nein

Nein

Nein

Ja

BKK Bosch

Ja

Zuschuss zur PZR im 
Rahmen des Bonuspro-
gramms für gesundes 
Verhalten „G-win“, 
was einem Gegenwert 
von 10 EUR entspricht

Nein

Nein

Nein

Ja
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen  
bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse ge-
nerell einen Zuschuss zur PZR 
oder übernimmt diese sogar 
die Kosten in voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in wel-
cher Frequenz werden Zu-
schüsse geleistet oder Kosten 
für die PZR übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der Ein-
schreibung des Versicherten in 
einen Selektivvertrag oder in 
einen Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme auf vertrag-
lichen Regelungen mit Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorie-
rungsgestaltung des Zahnarz-
tes gemäß GOZ ein, etwa 
durch Festlegung des Steige-
rungssatzes oder durch Fest-
preise? 

Werden mögliche Zuschüsse 
ausschließlich im Rahmen eines 
Bonusprogramms geleistet?

Brandenburgische BKK

Ja

2x im Jahr ein Zuschuss in 
Höhe von je 20 EUR über 
das Bonusprogramm.

 Nein

Nein  

Nein

Ja

Continentale  
Betriebskrankenkasse

Ja

Die PZR wird im Bonus-
programm als eine mögli-
che Gesundheitsmaßnah-
me bepunktet.
Je nach Menge der erfüll-
ten Maßnahmen erhalten
die Versicherten bis zu 
120 EUR jährlich, so dass
sie damit die PZR ganz 
oder teilweise finanzieren
können.

Nein

Nein

 Nein

Ja
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

DAK-Gesundheit

Ja

60 Eur einmal pro Jahr

Nein

Nein

Nein

Der Zuschuss wird aus 
einem individuellen Ge-
sundheitskonto geleistet, 
soweit der Höchstbetrag 
des Gesundheitskontos 
nicht für andere Maß-
nahmen ausgeschöpft 
wurde. 

Debeka BKK  

Ja

Versicherte ab dem 18. Le-
bensjahr erhalten einen
Zuschuss von maximal 40 
EUR pro Kalenderjahr für 
die PZR. Für die Behand-
lung können alle Zahnärz-
te mit Kassenzulassung frei 
gewählt werden.

Nein

Nein

Nein

Nein

Energie-BKK

Ja

2x pro Kalenderjahr 25 EUR.

Nein

Nein

Nein

Nein

Hanseatische  
Krankenkasse

Ja

a) Eine volle Kosten-
übernahme der PZR er-
folgt jährlich im Rah-
men des Vertrages mit
dem Zahnärztenetz-
werk DENT-NET.

b) Im Rahmen des Bo-
nusprogramms ist für
Versicherte ab 16 Jah-
ren alle zwei Jahre bei
Nachweis entspre-
chender Vorsorgeun-
tersuchungen eine vol-
le Erstattung der PZR
möglich.

a) Ja, Direktvertrag mit
dem Zahnärztenetz-
werk DENT-NET

b) Nein

Nein

a) Vertragszahnärzte
des Kooperationspart-
ners DENT-NET rech-
nen die PZR zu einem
Festpreis mit der HEK
ab

b) Nein

a) Nein

b) Ja
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse  
generell einen Zuschuss zur 
PZR oder übernimmt diese 
sogar die Kosten in voller  
Höhe dafür

In welcher Höhe und in wel-
cher Frequenz werden Zu-
schüsse geleistet oder Kosten 
für die PZR übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der 
Einschreibung des Versicher-
ten in einen Selektivvertrag 
oder in einen Wahltarif ab-
hängig gemacht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen mit 
Kassenzahnärztlichen Vereini-
gungen?

Greifen etwaige Regelungen 
oder Verträge in die Honorie-
rungsgestaltung des Zahnarz-
tes gemäß GOZ ein, etwa 
durch Festlegung des Steige-
rungssatzes oder durch Fest-
preise? 

Werden mögliche Zuschüsse 
ausschließlich im Rahmen ei-
nes Bonusprogramms geleis-
tet?

IKK Brandenburg  
und Berlin

Ja

a) Versicherte erhalten
pro Jahr eine kostenlose
professionelle Zahnreini-
gung über teilnehmende
Zahnärzte von IKK BB-Ver-
tragspartner Dent-Net.

b) Bei einem individuellen
Wunschzahnarzt Bezu-
schussung einer professio-
nellen Zahnreinigung mit
40 EUR pro Jahr.

 Nein

Nein  

a) Vertragszahnärzte von
dent-net rechnen die kos-
tenlose PZR zu einem
Festpreis mit der IKK BB
ab.

b) Der Zahnarzt kann frei
nach GOZ abrechnen, da
die 40 EUR ein Festzu-
schuss sind.

Nein

IKK gesund plus

Ja

Über das Bonuspro-
gramm „ikk aktiv plus“ 
erhalten die Versicher-
ten für den Nachweis ei-
ner professionellen 
Zahnreinigung 30 EUR. 

-

-

 -

Ja

IKK Nord

Ja

Zuschuss in Höhe von 
50 EUR im Rahmen un-
seres Bonusprogramms. 

-

-

-

Ja

Knappschaft

Ja

a) Über den AktivBonus
bekommen Versicherte
einen Zuschuss in Höhe
von 10 EUR.

b) Preis von 35 Euro für
eine PZR über Koopera-
tionspartner „2te-Zahn-
arztMeinung“ in den
Monaten der Zahnge-
sundheit.

-

-

-

-
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

Metzinger BKK

Nein

-

-

-

-

-

mhplus BKK

Ja

Bis zu 40 EUR je Kalender-
jahr für alle Versicherte ab 
18 Jahren 

Nein

Nein

Nein

Nein

pronova BKK

Ja

Die Kostenübernahme erfolgt 
im Rahmen des Bonuspro-
grammes in Schritten ab 60 
EUR bis zu 180 EUR pro Jahr.

Nein

Nein

Nein

Ja

Salus BKK

Ja

a) Im Rahmen der Bo-
nusprogramme kön-
nen Versicherte bis zu
200 EUR erhalten, die
sie bei Bedarf auch für
eine PZR verwenden
können.

b) Volle Kostenüber-
nahme einmal im Jahr
im Rahmen des Versor-
gungsvertrags mit
dem Zahnärztenetz-
werk dent-net

a) Nein

b) Ja

Nein

Ja, mit den teilneh-
menden Zahnärzten ist 
ein Festpreis vereinbart

Nein
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse 
generell einen Zuschuss 
zur PZR oder übernimmt 
diese sogar die Kosten in 
voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in 
welcher Frequenz werden 
Zuschüsse geleistet oder 
Kosten für die PZR über-
nommen?

Wird die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme 
von der Einschreibung des 
Versicherten in einen Se-
lektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig ge-
macht?

Basiert die Bezuschussung 
oder Kostenübernahme auf 
vertraglichen Regelungen 
mit Kassenzahnärztlichen 
Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelun-
gen oder Verträge in die 
Honorierungsgestaltung 
des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Fest-
legung des Steigerungssat-
zes oder durch Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleis-
tet?

Schwenninger  
Betriebskrankenkasse

Nein

Über die Teilnahme an 
einem Selektivvertrag er-
halten die Versicherten 
eine PZR zum Preis von 
49 EUR. Jede zehnte PZR 
ist kostenfrei. 

Ja

Nein

Nein

Nein

Siemag BKK

Ja

80 % des Rechnungsbetra-
ges bis zu einem Höchst-
betrag von 50 EUR pro Ka-
lenderjahr werden erstat-
tet.

Nein

Nein

Nein

Nein

Siemens-Betriebs- 
krankenkasse (SBK)

Ja

a) Zuschuss von 10 EUR im
Rahmen Bonusprogramm ein-
mal jährlich

b) volle Kostenübernahme im
Rahmen DENT-NET einmal
jährlich

Zuschuss für alle Versicherte 
bei allen Zahnärzten möglich, 
die am Bonusprogramm teil-
nehmen, volle Kostenüber-
nahme für Versicherte durch 
Einschreibung in Selektivver-
trag

Nein

Ja durch Festpreis

Ja,der Zuschuss von 10 EUR 
einmal im Jahr

Südzucker BKK

Ja

40 EUR pro Jahr im 
Rahmen des Bonuspro-
grammes. 

 Nein

Nein

Nein

Ja (Zahnvorsorge der 
letzten fünf Jahre muss 
nachgewiesen werden)
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Übersicht der Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen bei professioneller Zahnreinigung (PZR)

Krankenkasse

Leistet Ihre Krankenkasse generell 
einen Zuschuss zur PZR oder 
übernimmt diese sogar die Kos-
ten in voller Höhe dafür

In welcher Höhe und in welcher 
Frequenz werden Zuschüsse ge-
leistet oder Kosten für die PZR 
übernommen?

Wird die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme von der Ein-
schreibung des Versicherten in ei-
nen Selektivvertrag oder in einen 
Wahltarif abhängig gemacht?

Basiert die Bezuschussung oder 
Kostenübernahme auf vertragli-
chen Regelungen mit Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen?

Greifen etwaige Regelungen oder 
Verträge in die Honorierungsge-
staltung des Zahnarztes gemäß 
GOZ ein, etwa durch Festlegung 
des Steigerungssatzes oder durch 
Festpreise? 

Werden mögliche  
Zuschüsse ausschließlich  
im Rahmen eines  
Bonusprogramms geleistet?

Zeitraum der Umfrage: 12. Februar 2018 – 16. März 2018, Angefragte Kassen: 110 Kassen (Stand der Auflistung des GKV-Spitzenverbandes vom 12. Februar 2018)
Antworten: 49, Keine Rückmeldung: AOK Baden-Württemberg, AOK Bayern, AOK Bremen/Bremerhaven, AOK Hessen, AOK Niedersachsen, AOK Nordost, AOK Nord-
West, AOK Plus (Sachsen/Thüringen), AOK Rheinland/Hamburg, AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, AOK Sachsen-Anhalt, Audi BKK, Bahn-BKK, Bergische Krankenkasse, 
BKK24, AKK Aesculap,BKK Akzo Nobel Bayern, BKK B. Braun Melsungen AG, BKK BPW Bergische Achsen KG, BKK Deutsche Bank AG, BKK Euregio, BKK EVM, BKK EWE, 
BKK Faber-Castell & Partner, BKK firmus, BKK Grillo-Werke AG, BKK Groz-Beckert, BKK Henschel-Plus, BKK Karl Mayer, BKK KBA, BKK Linde, BKK Miele, BKK Pfaff, BKK 
Pfalz, BKK Pricewaterhouse-Coopers, BKK Public, BKK Rieker.Ricosta.Weisser, BKK RWE, BKK Salzgitter, BKK Textilgruppe Hof, BKK VerbundPlus, BKK Voralb Heller*In-
dex*Leuze, BKK Würth, BMW BKK,Daimler BKK, Ernst & Young BK, Heimat KK, hkk, IKK classic, IKK Südwest, Kaufmännische Krankenkasse – KKH, Krones BKK, Merck BKK, 
Novitas BKK, R + V BKK, Securvita BKK, SKD BKK, Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG), TUI BKK, Wieland BKK, WMF BKK

Techniker Krankenkasse

Ja

Eine volle Kostenübernahme der PZR ist 
möglich im Rahmen der Gesundheitsdivi-
dende. Voraussetzung ist die Teilnahme am 
Bonusprogramm und der Nachweis von 
bonifizierbaren Maßnahmen. Für 1.000  
gesammelte Bonuspunkte (2–3 absolvierte 
Maßnahmen) haben Versicherte Anspruch 
auf einen Zuschuss in Höhe von 60 EUR. 
Dieser Zuschuss steigt mit steigender  
Bonuspunktzahl. Die Gesundheitsdividen-
de kann über drei Jahre angespart werden. 
Der Versicherte kann im Rahmen seines 
Budgets aus der Gesundheitsdividende  
individuell entscheiden, wie oft und in  
welcher Höhe er sich die PZR erstatten 
oder bezuschussen lässt.
Außerdem ist die Kostenübernahme im 
Rahmen des Selbstbehalt-Wahltarif TK-Flex 
möglich. Teilnehmer an dem Tarif erhalten 
jährlich vorschüssig 80 EUR als Zuschuss 
für die PZR (oder andere Gesundheitsleis-
tungen). Werden im Laufe des Kalender-
jahres keine Rechnungen eingereicht, wird 
die Prämie am Ende des Jahres in bar  
ausgezahlt

Nein

Nein

Nein

Kostenübernahme ist im Rahmen des TK-
Bonusprogrammes und des Wahltarifes TK-
Flex möglich.

Thüringer  
Betriebskrankenkasse

Ja

Einmal jährlich Kostenüber-
nahme der PZR in Höhe von 
90 Prozent des Rechnungs-
betrages, maximal 60 EUR, 
im Rahmen des Individuel-
len Gesundheitskontos. 

Nein

Nein

Nein

Nein

Viactiv Krankenkasse

Ja

Zweimal jährlich wird die 
PZR nach Vorlage einer 
Rechnung in Höhe von 30 
EUR pro Behandlung bezu-
schusst. 

Nein

Nein

Nein

Ja
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